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Änderungssatzung 
zur Satzung des Landkreises 
Schweinfurt zur Regelung der 
Entschädigung für ehrenamtlich 
tätige Kreisbürgerinnen und 
Kreisbürger

Der Landkreis Schweinfurt erlässt 
aufgrund der Art. 14a und 17 der 
Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern in der Fassung vom 22. August 
1998 (GVBl. S. 826), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. April 2001 (GVBl. 
S. 140) folgende

1. Änderungssatzung

§ 1 Änderungen
Die Satzung des Landkreises Schwein-
furt zur Regelung der Entschädigung für 
ehrenamtlich tätige Kreisbürgerinnen 
und Kreisbürger vom 05.05.2008 wird 
jeweils in folgenden Wortlaut geändert:

- § 2 Nr. 3b)
 eine km-Entschädigung nach den 

Sätzen des Art 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 des Bayer. Reisekostengesetzes in 
der jeweils gültigen Fassung, wobei 
die Entfernung jeweils die vom 
Hauptwohnsitz nach Schweinfurt 
maßgeblich ist.

-  § 4
 Nehmen Mitglieder des Kreistages 

auswärtige Dienstgeschäfte wahr, 
erhalten sie dem Grunde nach 
Reisekosten nach dem Bayer. 
Reiskostengesetz. In Abweichung 
zum Bayer. Reisekostengesetz gilt 
als maßgebliche Entfernung die 
Strecke vom Hauptwohnsitz zum 
Ort der Dienstgeschäfte.

- § 8
 Die Satzungsänderung tritt 

rückwirkend zum 01.05.2010 in 
Kraft.

§ 2 Inkraftreten
Die Satzung tritt rückwirkend zum 
01.05.2010 in Kraft.

Schweinfurt, 26.08.2011
Landkreis Schweinfurt
Leitherer, Landrat

Änderung der Gebühren-
satzung des Zweckverbandes 
Tierkörperbeseitigung 
Unterfranken

Der Zweckverband Tierkörperbesei-
tigung Unterfranken hat in der 
Verbandsversammlung vom 29.06.2011 
die Gebührensatzung geändert.
Die Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung ist im Amtsblatt der 
Regierung von Unterfranken Nr. 12 
vom 18. Juli 2011 auf den Seiten 74/75 
veröffentlicht. Die Satzung ist am 
01.07.2011 in Kraft getreten.
Hierauf wird gem. Art. 24 Abs. 2 
KommZG hingewiesen.

Ärztetafel

Stadt und Landkreis 
Schweinfurt

Rettungsleitstelle:
Tel. 19 222 (ohne Ortsvorwahl)

Ärztl. Bereitschaftsdienst Bayern:
Tel. (0 18 05) 19 12 12

Zahnärzte:
10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 
Uhr Anwesenheit in der Praxis. In der 
übrigen Zeit besteht Rufbereitschaft.
Kurzfristige Änderungen notfalldienst-
tuender Zahnärzte sind im Amtsblatt 
nicht berücksichtigt.)
Im Internet unter: notdienst-zahn.de

Samstag/Sonntag, 03./04.09.11
Alrik Bark, 
Brückenstr. 13, Grafenrheinfeld,
Tel. 09723/1010
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Gerolzhofen und Umgebung:
Samstag/Sonntag, 03./04.09.11
Dr. Silke Heckelmann, 
Bahnhofstr. 8, Prichsenstadt,
Tel. 09383/902088

Apotheken - Schweinfurt Stadt:
Sonntags- und Nachtdienst der 
Apotheken in der Woche 
vom 03.09. - 09.09.2011

am 03.09.
Rückert-Apotheke, 
Lange Zehntstr. 20
am 04.09.
Hochfeld-Apotheke, 
Segnitzstr. 10
am 05.09.
Kreuz-Apotheke, 
Zehntstr. 1
am 06.09.
Apotheke im Marktkauf, 
Carl-Benz-Str. 7
am 07.09.
Stein-Apotheke, 
Fr.-Stein-Str. 7-8
am 08.09.
Deutschhof-Apotheke, 
Am Deutschhof 42
am 09.09.
Apotheke an der Eselshöhe, 
W.-v.-d.-Vogelw.-Str. 3

Gerolzhofen:
Notdienst von 08.00 – 08.00 Uhr
(Kurzfristige Änderungen sind möglich. 
Bitte vergewissern Sie sich im Zweifels-
fall durch die Notdienstbeschilderung 
Ihrer nächstgelegenen Apotheke, einen 
Anruf bei der Rettungsleitstelle oder der 
aufgeführten Apotheke, der örtlichen 
Presse oder im Internet unter 
www.aponet.de oder 
www.apotheken.de
am 05.09.11 Stadt-Apotheke
am 07.09.11 Kronen-Apotheke
am 09.09.11 St. Michaels-Apotheke


